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Die im Richtplan 2002 aufgenommenen Gefahrenhinweise stützten sich 
auf die damals vorhandenen Grundlagen. Der Kanton hat in den Jahren 
2007/2008 die Gefahrenhinweiskarten über das gesamte Kantonsgebiet 
und die Gefahrenkarten für das Baugebiet erstellt. Die aktuellen Gefah-
renhinweiskarten und die Gefahrenkarte können unter www.geoportal.
ch / Risiken+Gefährdung+Unfälle / Naturgefahren Gefahrenhinweiskarte 
und Naturgefahren Gefahrenkarte eingesehen werden. 
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3. Richtungsweisende Festlegungen 

3.1
Die Behörden berücksichtigen die bekannten Naturgefahren (Gefahren-
hinweis- und Gefahrenkarte) insbesondere bei:

- der Erarbeitung und Genehmigung von Ortsplanungen, kantonalen 
 Planungen und bei Stellungnahmen zu Konzepten und Sachplanun 
 gen des Bundes;

- der Planung, Errichtung, Veränderung und Nutzung von Bauten und  
 Anlagen;

- der Erteilung von Konzessionen und Bewilligungen für Bauten und An- 
 lagen sowie anderer Nutzungsrechte;

- der Ausrichtung von Beiträgen an Bauten und Anlagen (insbeson 
 dere Verkehrs- und Versorgungsanlagen, Wohnbauten), wasserbauli 
 chen Massnahmen, Bodenverbesserungen und Schutzmassnahmen.
 
3.2
Die Behörden gewährleisten den Schutz von Naturgefahren nach Mög-
lichkeit mit naturnahen und raumplanerischen Massnahmen. Im Zusam-
menhang mit notwendigen Massnahmen soll die Qualität der Lebensräu-
me für Tiere und Pflanzen nach Möglichkeiten verbessert werden. Die 
Massnahmen sind mit dem erarbeiteten Projekt «Lebensraumverbund 
AR» zu koordinieren.
 
4. Abstimmungsanweisungen

4.1
Die Gefahrenhinweiskarten (Stand: April 2008 und Stand Juni 2009) 
sind integrierter Bestandteil des Richtplans und der Richtplankarte. Sie 
ersetzen die bestehenden Gefahrenhinweise (Interessengebiete Natur-
gefahren) der Richtplankarte 2002. Innerhalb des in der Richtplankarte 
eingetragenen Perimeters existieren zusätzlich Gefahrenkarten, welche 
genauere Auskünfte über Art und Intensität der Gefahren liefern.
 
4.2
Geringfügige Änderungen der Gefahrenhinweiskarten gestützt auf neue 
Erkenntnisse (z.B. aufgrund einzelner lokaler Ereignisse, oder näherer 
Abklärungen, etc.) können als Fortschreibungen erfasst werden.
 
4.3
Die Gemeinden beachten die Gefahrenhinweise- und Gefahrenkarten. 
Sie treffen im Rahmen ihrer Ortsplanungen und im Baubewilligungsver-
fahren die notwendigen Vorkehrungen zum Schutz von Menschen und 
erheblichen Sachwerten.
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